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BHF Bendfeldt Herrmann Franke

Übersicht
Maßstab 1 : 500.000

.............................................

1:25.0000 10,5 km

Bauzeiten
Neubau

Legende
Symbol für Maststandort, farbliche Zuordnung siehe unten
Symbol für Spannfeld, farbliche Zuordnung siehe unten

Hinweise
Die Darstellung der für den Bau erforderlichen Bauzeiten erfolgt schematisch 
durch parallel dargestellte Trassenverläufe. Durch diese Darstellung können 
die für einen Maststandort oder ein Spannfeld festgesetzten 
Bauzeitenregelungen im Zusammenhang dargestellt werden. 
Da die Darstellung eine Parallelverschiebung der Leitungsverläufe bedingt, 
sind die Verläufe der Linien als schematische Darstellung und nicht als 
tatsächlicher Leitungsverlauf aufzufassen.
Die farbige Markierung eines Maststandortes gilt für alle für den Mastbau 
erforderlichen Maßnahmen einschließlich aller erforderlichen Zuwegungen. 
Detaillierte Angaben zu den Bauzeiten sind den
Maßnahmenblättern im LBP zu entnehmen.

Bauzeitenregelung für  Gehölzschnittarbeiten

Fledermäuse , Maßnahme VAr7
kein Gehölzschnitt/Rodung von 1.3. -30.11
Bei Bäumen > 50cm Stammdurchmesser 
ist zudem Prüfung auf Winterquartiere 
erforderlich, vgl. VAr8

Avifauna Gehölzbrüter, Maßnahme VAr2 kein Gehölzschnitt/Rodung vom 1.3.-30.9.

Bauzeitenregelung für bodenbrütende Vogelarten
Avifauna Bodenbrüter, Maßnahme VAr4 Bauverbotszeit vom 1.3.-15.8.

Bauzeitenregelung für Amphibien und Reptilien

Amphibien/Reptilien, Maßnahme VAr5 Bauverbotszeit vom 1.3.-31.10.
Vgl. zusätzlich VAr 6

Bauzeitenregelung für Rammarbeiten
Zeitliche Beschränkung Rammarbeiten, Maßnahme VAr10 in der Zeit vom 1.3.-30.9.

Bauzeitenregelung für den Seilzug
Vorseilzug per Helikopter VAr9 in der Zeit vom 1.3-30.9.

Keine Bauzeit erforderlich
Keine Bauzeit erforderlich


